
 

  

 
Stubenring 1, 1010 Wien 
DVR: 0017001 
 

AUSKUNFT 
Mag.a Daniela Böhm 
Tel: (01) 711 00 DW 6480 
Fax: +43 (1) 7158256 
Daniela.Boehm@sozialministerium.at 
 
E-Mail Antworten sind bitte unter Anführung 
der Geschäftszahl an die E-Mail Adresse 
post@sozialministerium.at zu richten.. 

 

 

 
Bundesministerium für Finanzen  
Mag. Christoph Schlager 
Johannesgasse 5 
1010 Wien 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz gibt zu dem im Betreff 
genannten Entwurf folgende Stellungnahme ab: 
 
Zu Art. 1 Z 11 und 16 lit. f (§§ 89 Abs. 6 und 124b Z 302 EStG 1988): 
Im § 89 Abs. 6 soll im zweiten Satz die Wortfolge „pro Arbeitgeber“ durch die Wortfolge „pro 
versicherter Person“ ersetzt werden; § 89 Abs. 6 in der vorgeschlagenen Fassung soll mit 
1. Jänner 2018 in Kraft treten. 
In den Erläuterungen wird dazu ausgeführt, dass die in § 89 Abs. 6 normierte Übermittlungs-
verpflichtung an die monatliche Beitragsgrundlagenmeldung angepasst wird und mit 
1. Jänner 2018 in Kraft treten soll. 
 
Dazu ist Folgendes zu bemerken: 

1. Die Erläuterungen sollten sich auf „Z 16 lit. f“ (und nicht auf „Z 16 lit. e“) beziehen. 
 

2. Durch die vorgeschlagene Anordnung würde der zweite Satz des § 89 Abs. 6 in Hin-
kunft wie folgt lauten: „Weiters sind die Meldungen der monatlichen Beitragsgrund-
lagen nach Ablauf eines jeden Beitragszeitraumes sowie die monatliche Lohnsumme 
laut Beitragsnachweisung pro versicherter Person zu übermitteln.“ 
Aus der Sicht des BMASK ist dazu festzuhalten, dass es mit der Schaffung der monat-
lichen Beitragsgrundlagenmeldung keine monatliche Lohnsumme laut Beitrags-
nachweisung mehr geben wird. Dies wäre daher zu streichen. Die Wortfolge „pro 
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versicherter Person“ sollte nach dem Wort „Beitragsgrundlagenmeldung“ eingefügt 
werden. 
 

3. Hinsichtlich des vorgeschlagenen Inkrafttretens mit 1. Jänner 2018 ist anzumerken, 
dass sich dieses nicht mit dem im Meldepflicht-Änderungsgesetz vorgesehenen In-
krafttreten der Umstellung auf monatliche Beitragsgrundlagenmeldungen mit 
1. Jänner 2017 deckt. Gegen die vorgeschlagene Inkrafttretensbestimmung ist 
grundsätzlich nichts einzuwenden, da sich diese lediglich auf das EStG 1988 bezieht. 
Festzuhalten ist allerdings ausdrücklich, dass daraus keinerlei Rückschlüsse gezogen 
werden können, ob auch eine Verschiebung des im Meldepflicht-Änderungsgesetz 
vorgesehenen Inkrafttretens auf den 1. Jänner 2018 erfolgen wird. 

Diese Stellungnahme ergeht in elektronischer Form auch an die Internetadresse des Parla-
ments begutachtungsverfahren@parlinkom.gv.at. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Für den Bundesminister: 

Dr. Reinhard Sommer 

Elektronisch gefertigt. 
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